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Informationsblatt für Vereine  
Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung und BHV 

 

Der Verein ist die am meisten verbreitete Organisa-
tionsform im gemeinnützigen Bereich. Tradition, geringer 
formaler Aufwand und die mitgliedschaftliche Struktur 
sind dafür ausschlaggebend. 

Unser Versicherungsschutz der 
Vermögensschaden-Haftpflicht umfasst: 
� Prüfung, ob eine Schadenersatzpflicht für den 

Verein besteht 
� Zahlung berechtigter Ansprüche 
� Abwehr der unberechtigten Ansprüche 

Unsere Vermögensschaden-Haftpflicht bietet:  
� Drittschadendeckung 
� Eigenschadendeckung 
� Erweiterte Eigenschadendeckung (Innenansprüche 

gegen Organe oder Mitarbeiter) 

Die Vorteile unserer Vermögensschaden-
Haftpflicht für Vereine: 

Eigenschadendeckung:  
� Keine Abtretung der Forderung gegen 

Vereinsmitglieder / Vorstand an den Versicherer bei 
Leistungspflicht => Wahrung des Vereinsfriedens 

Erweitere Eigenschadendeckung: 
� Deckung bereits bei einfacher Fahrlässigkeit, 

obwohl das Organ oder der Mitarbeiter 
arbeitsrechtlich nicht haftpflichtig gemacht werden 
kann 

� Häufig keine zusätzliche D & O mehr erforderlich 
� Bei Verzicht auf diesen Deckungsbaustein bis zu  

50 % Rabatt auf die Prämie 

Schadenbeispiele für die wir in der 
Vermögensschaden-Haftpflicht Versicherungs-
schutz bieten: 

• Erstellung falscher Spendenquittungen; 

• Fehler beim Einzug von Mitgliedsbeiträgen; 

• Fehlende Beantragung von Steuervorteilen, 
öffentlichen Mitteln, Zuschüssen und dergl.; 

• Fehlerhafte Beratung von Mitgliedern in rechtlichen 
und steuerlichen Fragen; 

• Verlust der Gemeinnützigkeit; 

• Nicht- oder fehlerhafte Abgabe einer 
Umsatzsteueranmeldung; 

 

 

 
 

In der Vereinshaftpflichtversicherung sind alle 
relevanten Versicherungsbausteine enthalten 
� Haftpflichtversicherung für Personen- und 

Sachschäden 
� Umwelthaftpflichtversicherung 
� Umweltschadensversicherung 

Der Versicherungsschutz der Vereinshaftpflicht 
umfasst: 
� Prüfung, ob eine Schadenersatzpflicht für den 

Verein besteht 
� Zahlung berechtigter Ansprüche 
� Abwehr der unberechtigten Ansprüche 

Die Vereinshaftpflicht für Vereine bietet ohne 
Sublimits: 
� Abhandenkommen von Sachen der Vereinsan-

gehörigen und Besucher 
� Haus- und Grundbesitz, Vermietungen 
� Tätigkeitsschäden 
� Be- und Entladeschäden, auch an der Ladung 
� Abhandenkommen von fremden Schlüsseln  
� Mietsachschäden an Gebäuden oder Räumen 

durch Leitungs- und Abwasser sowie Brand/ 
Explosion  

� Mietsachschäden an beweglichen Sachen 
� Diskriminierungsrisiken (insbesondere AGG) 
� Internet-Haftpflichtrisiken incl. Persönlichkeitsrecht- 

und Namensrechtverletzungen 
� Personen- oder Sachschäden wegen Sachmängeln 

infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften 
(z.B. Merchandising Artikel) 

� Umwelthaftpflicht- inkl. Umweltregressversicherung 
� Umweltschadensversicherung, auch Schäden am 

Grundwasser und am eigenen Grundstück 

Zusätzliche Deckungserweiterungen speziell für 
Vereine: 
� Vereinsheime und -gaststätten im Inland 
� Teilnahme an Messen und Ausstellungen, 

Vereinsringen und Werbemaßnahmen 
� sich aus dem Vereinszweck ergebende 

gewöhnliche Veranstaltungen z.B. Mitgliederver-
sammlungen, Vereinsfeste, Wettbewerbe.  

 
ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft 
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Tel. (040) 226 337 - 80 
Fax (040) 226 337 - 888 
kontakt@allcura-versicherung.de 

 


